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Die “neue”
Erreichbarkeit

Historie und rechtlicher Rahmen

-




Die “neue” Erreichbarkeit im SGB I

- “Ablésung” der Regelungen zur Ortsabwesenheit

Die neuen Regelungen

Die Frage, ob eine leistungsberechtigte Person erreichbar ist, gehért in der téglichen
Arbeit im Jobcenter zu den typischen, oft aber auch zu den schwierigeren
Abwagungen.

Ist jemand im Urlaub? Krank im Ausland@ Spontan nicht auffindbar2 Kann Post
zugestellt werden — und muss jemand sofort darauf reagieren@

Mit dem Birgergeld wurde dieses Thema auf eine neue gesetzliche Grundlage
gestellt: Seit dem 01.07.2023 gilt § 7b SGB II, der die Erreichbarkeit neu regelt.

Die Regelung ersetzt die bisherige Rechtslage, die sich zusammensetzte aus:
« §7 Abs. 40 SGB Il a.F.,
. der sogenannten Ortsabwesenheitsregelung (OAW),
- sowie der Erreichbarkeits-Anordnung (EAO) der Bundesagentur fir Arbeit.

Mit § 7b SGB Il wurde die Erreichbarkeit erstmals gesetzlich im Wortlaut des SGB |
geregelt. Erganzt wird die Norm durch die Erreichbarkeitsverordnung (ErrV) vom
14.06.2023 (BGBI. 1 2023 Nr. 164), die die konkrete Ausgestaltung néher
bestimmt — etwa hinsichtlich der Definition des naheren Bereichs und der
Voraussetzungen fir eine Abwesenheit mit oder ohne wichtigen Grund.
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https://www.gesetze-im-internet.de/erreichbv/

§ 7b Erreichbarkeit

l(f]) Erwerbsfahige Leistun%sberechﬁgte erhalten Leistungen, wenn sie erreichbar sind.
rreichbar sind erwerbstahige Le|stunﬁ|sberechtig’re, wenn sie sich im ndheren
Bereich des zusténdigen Jobcenters authalten und werktéglich dessen Mitteilungen

und Aufforderungen zur Kenntnis nehmen kénnen. Ein Aufenthalt im naheren Bereich
liegt vor, wenn es den erwerbsfdhigen Leistungsberechtigten moglich ist, eine
Dienststelle des zustéindigen Jobcenters, einen moglichen Arbeitgeber oder den
Durchfihrungsort einer IntegrationsmaBnahme im ortlichen Zustandigkeitsbereich des
Jobcenters in einer fur den%/

ermif’rlunﬁsprozess angemessenen Zeitspanne und ohne
unzumutbaren  oder die  Eigenleistungsfahigkeit  Ubersteigenden  Aufwand
aufzusuchen. Der nahere Bereich schlieBt auch einen Bereich im grenznahen Ausland
ein.

{2) Erwerbsfahige Leis’rungsberechti?te, die nicht erreichbar sind, erhalten nur dann
eistungen, wenn fir den” Aufenthalt aufBerhalb des ndheren Bereichs ein wichtiger
Grund vorliegt und das Jobcenter dem Aufenthalt auBBerhalb des ndheren Bereichs
zugestimmt hat. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei
1. Teilnahme an einer arzilich verordneten Maf3nahme der medizinischen Vorsorge
oder Rehabilitation,
2.Teilnahme an einer Veranstaltung, die kirchlichen oder gewerkschaftlichen
Zwecken dient oder im 6ffent|ichen€1nteresse liegt,
3.Aufenthalten  auBBerhalb des ndheren Bereichs, die Uberwiegend der
Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit dienen, oder
4. Ausubung einer ehrenamtlichen Tatigkeit, wenn die Eingliederung in Ausbildung
oder Arbeit nicht wesentlich beeintrachtigt wird.

Fir Abwesenheiten auflerhalb des ndheren Bereichs aufgrund der Ausiibung einer
ErE/veébslt.c'jt}i‘gkeit ist abweichend von Satz 1 keine Zustimmung des Jobcenters
erforderlich.

(3) Erwerbsfahige Leistungsberechtigte, die ohne wichtiqhen Grund nicht erreichbar
sind, erhalten Leistungen, wenn das Jobcenter dem Aufenthalt auBBerhalb des naheren
Bereichs zugestimmt "hat und die Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit nicht —
wesentlich beeintrachtigt wird. Die Zustimmung zu Abwesenheiten ohne wichtigen

Grund soll in der Rege? fir insgesamt langstens drei Wochen im Kalenderjahr erfeilt *
werden. Bei erwerbsfahigen ~ Leistungsberechtigten, die weder arbeitslos noch

erwerbstatig sind, ist die Zustimmung nach Satz T zu erteilen.

) W= ——
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fachlichen Weisungen e
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Personenkreis
- auf diesen Personenkreis sind die Regelungen
anzuwenden

Grundsatz - nur fur elLB

Der § 7b SGB Il findet Anwendung ausschlieBlich auf erwerbsfahige
Leistungsberechtigte (eLB) im Sinne des SGB Il. Das ergibt sich unmittelbar aus dem
Gesetzestext.

§7b SGB Il Absatz 1 Satz 1

,Erwerbsfahige Leistungsberechtigte erhalten Leistungen, wenn sie erreichbar
sind.”

Nicht erfasst vom § 7b SGB Il sind:

- Nichterwerbsfahige Leistungsberechtigte, z. B. Personen in gemischten
Bedarfsgemeinschaften, die nur als Angehérige leistungsberechtigt sind (z. B.
Partner oder Kinder von elB)

- Kinder unter 15 Jahren

Fur diese Personen gelten keine Regelungen zur Erreichbarkeit nach § 7b SGB |I.




Personenkreis
- AunBnahmeregelungen / Sonderfdlle

Personengruppe mit eingeschrankter Verfigbarkeit nach § 10 SGB i
Zu den erwerbsfahigen Leistungsberechtigten, die zwar dem Geltungsbereich des
§ 7b SGB Il unterfallen, aber nicht jederzeit fur die Eingliederung zur Verfigung

stehen, zahlen unter anderem:

Schiler*innen ab 15 Jahren, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule
besuchen,

Personen in Elternzeit,

Personen mit Pflegeverantwortung,

. Erziehende ohne verfigbare Fremdbetreuung,

- weitere Personen mit temporar eingeschrankter Zumutbarkeit nach § 10 SGB 1.

Fir diese Gruppe gilt:

Die Zustimmung zu einer Abwesenheit gilt gemaf3 § 7b Abs. 2 Satz 3 SGB Il als
erfeilt, sofern der Antrag rechtzeitig — also mindestens finf Werktage vor Beginn der
geplanten Abwesenheit — gestellt wurde und die Eingliederung nicht wesentlich
beeintrachtigt ist.

Eine gesonderte Zustimmung durch das Jobcenter ist in diesen Fallen nicht
erforderlich, es genigt die Antragstellung unter Angabe des Aufenthaltsortes und
der Kontakimdglichkeit.

§10 SGB II

Nicht-Erreichbarkeit
gilt i.d.R. mit
Antragstellung als
genehmigt

zzzzzzzzzzzzzzzzzz

PRAXIS
www.praxis-akademie-sgbii.de Seite 7 AKADEMIE




£ ‘ l‘l
ol S a

")

Gesetzliche Definition

- Wann ist man erreichbar?®




Merkmale der Erreichbarkeit
- so stellen wir sie fest

Die Erreichbarkeit ist in § 7b Abs. 1 Satz 2 SGB |l definiert. Danach gilt eine Person
als erreichbar, wenn zwei Voraussetzungen gleichzeitig erfillt sind:

- Sie halt sich im naheren Bereich des zustandigen Jobcenters auf,
. und sie kann werktaglich Mitteilungen und Aufforderungen zur Kenntnis
nehmen.

Nur wenn beide Bedingungen vorliegen, besteht Erreichbarkeit im Sinne des
Gesetzes.

S

Nur wenn beide erfiillt sind, liegt Erreichbarkeit vor

N

Was passiert, wenn eines der Kriterien nicht erfiillt ist, sehen wir uns spater an.

PRAX|S
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putfenthait im wineron Bercidn legtNer
Wem der eL'D

I Dienststelle des zustandigen JC

. Potentiellen AG
. Durchfiihrungsort einer MaRnahme

in angemessener Zeitspanne erreichen kann

LEGALDEFINITION
und

Z E I I ™/ die notwendigen Aufwendungen dafiir aufgebracht werden
/ konnen (Eigenleistungsfahigkeit).

ANGEMESSENE

keine Beschrankung
in der Wahl des
Fortbewegungsmittels

Einfache
Wegstrecke max.
2,5 Stunden

Einzelfall

in einer Region aufgrund &rtlicher
Gegebenheiten langere
Wegezeiten erforderlich, ggf.
auch angemessen

PRAXIS
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Sonderfall Ausland

- so ist die Erreichbarkeit hier geregelt

Ein Aufenthalt im grenznahen Ausland kann unter bestimmten Voraussetzungen als
,Aufenthalt im néheren Bereich”im Sinne des § 7b SGB Il gelten.

Die Erreichbarkeitsverordnung (§ 1 Abs. 3 ErrV) bestimmt:

Als grenznahes Ausland gilt der Bereich, der sich bis zu 30 Kilometer von der
Landesgrenze der Bundesrepublik Deutschland in das jeweilige Nachbarland hinein
erstreckt.

Voraussetzung ist auch hier, dass:
. das zustandige Jobcenter innerhalb der zulassigen 2,5 Stunden einfacher
Wegstrecke erreichbar ist,
- die Person die Kosten fir die Anreise selbst tragen kann,
. und werktaglich die Maglichkeit zur Kenntnisnahme von Mitteilungen besteht.

Also gilt:
Ein Aufenthalt auBerhalb dieses 30-km-Korridors gilt nicht mehr als Aufenthalt im
ndheren Bereich.

&)
o




Zweites Merkmal:
- Werktégliche Kenntnisnahme

Um als fir das Jobcenter erreichbar zu gelten reicht es nicht sich um zeit- und
ortsnahen Bereich aufzuhalten. Gleichzeitig ist es erforderlich, dass die Kund*innen

werktaglich die Aufforderungen des Jobcenters zur Kenntniss nehmen kénnen.

. Liegt auch vor, wenn Mitteilungen und
Aufforderungen durch Dritte zur Kenntnis
genommen werden kénnen

. Werktage: Montag — Samstag

. Gesetzliche Feiertage sind ausgenommen




Leistungsbezug trotz
Nichterreichbarkeit

- die Regelungen




Nicht Erreichbar
- Leistungsbezug frotzdem méglich

Nicht jede Abwesenheit fihrt automatisch zum Verlust des Leistungsanspruchs. Es
gibt gesetzlich vorgesehene Ausnahmen, bei denen Leistungsberechtigte auch dann

weiter Leistungen nach dem SGB |l erhalten kénnen, wenn sie nicht erreichbar im
Sinne des § 7b SGB Il sind.

Solche Falle setzen voraus, dass ein wichtiger Grund fir die Abwesenheit vorliegt
und das Jobcenter zugestimmt hat.

AuBBerdem kann das JC auch zustimmen, ohne, dass ein wichtiger Grund vorliegt.

WWW. prcxns -akademie-sgbii.de

T



Teilnahme an einer arztlich verordneten Malfnahme der medizinischen
Vorsorge oder Rehabilitation,

Teilnahme an einer Veranstaltung, die kirchlichen oder gewerkschaftlichen
Zwecken dient oder im &ffentlichen Interesse liegt,

Dies sind

Aufenthalten aufRerhalb des naheren Bereichs,

w. t . die iiberwiegend der Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit dienen, oder
I CULh I %eE Ausiibung einer ehrenamtlichen Tétigkeit,

wenn die Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit nicht wesentlich
beeintrachtigt wird.

Hinweis zu: érztlich verordneter MaBnahme - Kdnnen Kund:innen sich im Ausland behandeln lassen?
Orientierung fir Genehmigung: Lénderkatalog aus dem SGBV (§ 13)

Grundsétzlich anerkannt: EU + Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz, Serbien, Nordmazedonien
Hintergrund:

— Krankenkasse Gbernimmt dort Kosten (bis Inland-Niveau)

Ausnahmen méglich: Behandlung nur im Ausland méglich oder im Inland nicht rechtzeitig verfigbar
Praxisempfehlung Jobcenter:

— Entscheidung an Kostenibernahme der Krankenkasse koppeln *

*vgl. https://www.wolterskluwer.com/de-de/expertinsights/erreichbarkeit-integrations-kraefte-jobcenter

Unterstittzummg Von Anohirigen

Im Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes

Wegen Pflegebediirftigkeit
VORAUSSETZUNG:
. ) Unterstiitzung muss notwendig sein (Nachweis kann gefordert werden)
Im Todesfall eines Angehdrigen und die Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit ist nicht wesentlich
beeintréchtigt.

Inach §16 (5) 568 X — Verlobte, Ehegatten, Lebenspartner, Verwandte und Verschwigerte gerader Linie, Geschwister, Kinder der
Geschwister, Ehegatten od. Lebensptr. Der Geschwister, Geschwister der Eltern, Pflegekinder

Diese Griinde sind nicht abschlieRend.

Im Einzelfall kbnnen auch andere Konstellationen als wichtiger Grund anerkannt werden

PRAXIS
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Wichtige Grinde und die Dauer
- so lange “darf” man unter fortlaufendem
Leistungsbezug nichterreichbar sein

Teilnahme an einer arztlich verordneten MalRnahme der medizinischen
Vorsorge oder Rehabilitation,

Teilnahme an einer Veranstaltung, die kirchlichen oder gewerkschaftlichen
Zwecken dient oder im 6ffentlichen Interesse liegt,

Aufenthalten aulRerhalb des ndheren Bereichs,
die tiberwiegend der Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit dienen, oder

Ausiibung giner ehrenamtlichen Tatigkeit

Wesentliche Beeintrachtigung sehen wir uns spater an

Uterstittenm Von Auehorigen

Im Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes

Wegen Pflegebediirftigkeit

Im Todesfall eines Angehdrigen

PRAXIS
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Kein wichtiger Grund
- Trotzdem Leistungen méglich

I -

i.d.R. fir maximal 3 Wochen pro Kalenderjahr (SOLL-Vorschrift)

Bei besonderen Umstédnden kann die Zustimmung auch lingere als 3 Wochen erfolgen
(damnauchmitwelterem Leistungsbezug).

Bei eLB, die weder alo noch beschaftigt sind, ist die Zustimmung zu erteilen.

Beispiel fir léngere Zustimmung kénnte sein:

Das Ehepaar B und A hat im letzten Jahr vor dem Biirgergeldbezug fir eine 4-wdchige Reise gespart. Die
Buchung der Reise fir August 2023 erfolgte ebenfalls weit vor dem Biirgergeldbezug. Seit dem 01.04.2023
erhalten B und A SGB Il Leistungen. Aufgrund dieser besonderen Umstande stimmt das Jobcenter der
Abwesenheit fir die Daver der 4-wdchigen Reise zu. Der Leistungsanspruch bleibt wéhrend der 4-wéchigen
Abwesenheit bestehen.

Des Jobcenters

»Durch die Abwesenheit darf die Eingliederung in Arbeit oder
Ausbildung nicht wesentlich beeintrdchtigt werden...«

Laut Fachlichen WEiSUI'IgEI'I: Die Vermittlungschancen sind zu Beginn des Biirgergeldbezuges

erfahrungsgemaf am aussichtsreichsten. Saisonale Bedingungen (z. B. im Hotel- und Gaststattengewerbe) oder
regionale GrofRereignisse (z. B. Messen), aufgrund derer ein Arbeitskraftemangel herrscht und eine Vermittlung in
Betracht kommt, sind zu beriicksichtigen.

PRAXIS
www.praxis-akademie-sgbii.de Seite 19 AKADEMIE
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Was passiert bei

Erkrankung im Ausland

Erkrankt eine leistungsberechtigte Person wahrend eines genehmigten oder
genehmigungspflichtigen Aufenthalts auf3erhalb des néheren Bereichs, stellt sich die Frage,
ob die Dauer der Abwesenheit Gberschritten wird — und wie sich dies auf den
Leistungsanspruch auswirkt.

Laut Fachlicher Weisung (zu § 7b SGB I, Ziff. 2.3.4) gilt:
Wenn eine Person wéahrend der genehmigten Abwesenheit so schwer erkrankt, dass eine
Rickreise nicht mdglich (nicht transportféhig) ist, kann der Leistungsanspruch fir die Dauer

der Erkrankung fortbestehen.

Voraussetzung ist:
« Ein arztlicher Nachweis tber die Nichttransportfahigkeit (z. B. Bescheinigung durch ein
ortliches Krankenhaus oder einen Facharzt),
« Die unverzigliche Mitteilung der Erkrankung an das zusténdige Jobcenter,
« Eine nachvollziehbare Begrindung fir die Verlangerung des Aufenthals.

Keine automatische Verlangerung

Eine Erkrankung verlangert nicht automatisch die genehmigte Abwesenheit. Liegt keine
Nichttransportfahigkeit vor oder erfolgt keine zeitnahe Mitteilung, kann der
Leistungsanspruch ganz oder teilweise rickwirkend entfallen.

PRAXIS
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Das
Zustimmungsvertahren

- die Regelungen




Das Zustimmungsverfahren
- Zustimmung in der Regel erforderlich

Eine Abwesenheit vom ndheren Bereich ist — unabhdngig davon, ob ein wichtiger
Grund vorliegt oder nicht — grundsétzlich zustimmungspflichtig.

Die Zustimmung ist Voraussetzung dafir, dass wahrend der Abwesenheit weiterhin
Leistungen nach dem SGB Il gewdahrt werden kénnen.

Form und Frist
Die Zustimmung muss vorab beim zustandigen Jobcenter beantragt werden — und
zwar mindestens funf Werktage vor Beginn der geplanten Abwesenheit.

Der Antrag kann erfolgen:
« schriftlich,
. telefonisch,
. personlich,
- Uber die Internetseite der Agentur fir Arbeit/ Jobcenter digital

Ein nachtraglicher Antrag ist nur in begrindeten Ausnahmefallen maglich (z. B.
plétzlicher Pflegefall, familicrer Notfall).

Praxishinweis:
Auch wenn die Zustimmung als ,gilt als erteilt” gilt (z. B. bei Schilern,
Elternzeit etc.), ist der Antrag zu stellen.

,“ Bundesagentur fiir Arbeit C, Suche @ Anmelden = Menii

bringt weiter.

1M AUSTAuscn pieioen

X @

Mitteilungen schicken Anderungen melden Nichterreichbarkeit mit-
teilen

Sie haben Fragen oder Teilen Sie wichtige Wenn Sie verreisen machten,

mochten Nachweise online Anderungen, beispielsweise bendétigen Sie vorher die

ibermitteln: Mit dem eine Mieterhdhung oder Zustimmung lhres Jobcenters.

Postfachservice stehen Sie Einkommensénderung, lhrem Die Anfrage auf Zustimmung

jederzeit mit lhrem Jobcenter Jobcenter online mit. kénnen Sie online stellen.

in Kontakt.

Mehr zu Anderungen er-

Postfach &ffnen fahren Abwesenheit abstimmen
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Rechtstolgen

- bei Nichterreichbarkeit
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bei fehlender Zustimmung

§40i.V.m. § 50SGB X
§40i.V.m. §330SGB Il i. V. m. § 45 bzw. § 48 SGB X

ENDE DES
LEISTUNGSBEZUGES

PRAXIS
d ) 4 AKADEMIE
www.proxis-okademie-sgbiide ~  aliis




Konsequenzen

FUR WEITERE MITGLIEDER DER
BEDARFSGEMEINSCHAFT

§20 Absatz 4 SGB ||

Konseﬂuenzen

FUR KRANKEN-

Beitrage sind demnach in voller Héhe selbst zu tragen

D PFLEGEVERSICHERUNG

Seite 25

PPPPPP
. . o RQuKADEMEE
www.praxis-akademie-sgbii.de § !



Besondere
Personengruppen

[ o=

Tmey ]

i =

AKADEMIE




Sonderregelungen
Besondere Personengruppen

Einige erwerbsfdahige Leistungsberechtigte unterliegen besonderen

Regelungen bei der Prifung der Erreichbarkeit und der Zustimmung zu
einer Abwesenheit.

1. Personen mit eingeschrénkter Zumutbarkeit nach § 10
SGB i

Dazu zahlen insbesondere:
« Schiler*innen (ab 15 Jahren),
« Personen in Elternzeit oder Pflegezeit,
« Erziehende ohne verfigbare Kinderbetreuung,
« weitere Personen mit tempordr eingeschrankter Verfigbarkeit.

Besonderheit:

Die Zustimmung zur Abwesenheit gilt bei dieser Personengruppe als erteilt, sofern der
Antrag rechtzeitig gestellt wurde .

Manche Personengrupppen
sind von besonderen
Regelungen betroffen.

PRAXIS
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2. Erwerbstdatige Personen

Hier ist zwischen arbeitgeberbedingter und privater Abwesenheit zu unterscheiden:
« Abwesenheit aufgrund der Berufsausibung (z. B. Dienstreise, Einsatz)

— Keine Zustimmung erforderlich, wenn Notwendigkeit nachgewiesen wird (§ 2 Abs. 2
ErrV).

« Urlaub im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhdltnisses
« — Zustimmung erforderlich, gilt jedoch in der Regel als zu erteilen, wenn der Urlaub
nachweislich arbeitsvertraglich geregelt ist.

3. Selbststandige

cir pufrtivite aukarnok des vivoron Bercnes St

. EK tber der Geringfiigigkeitsgrenze liegt (Minijob)
und

. Selbstandigkeit Abwesenheit erfordert

JC muss hier priifen, ob Notwendigkeit vorliegt

A\

Kann aber bei ,Sinnhaftigkeit” pauschal
angenommen werden (z.B. Selbstdndiger Fotograf)

3. Minijobber

e tustimmneyos et gerclarrialy

. Zustimmung ist aber zu erteilen, wenn die Arbeit die
Abwesenheit erfordert und

. Die Abwesenheit der Aufnahme einer sv-pflichtigen
Beschaftigung nicht entgegen steht

Seite 28
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5. Personen ohne festen Wohnsitz

\on Erreichvarkert 15t
ausEnaenen, Wew

. Dienststelle 1x pro Monat personlich aufgesucht wird

. Kontaktmaoglichkeit muss mitgeteilt werden

6. Aufstocker mit ALG | und SGB I

Zustimmag it dls ertett, wom

. Die Agentur fiir Arbeit der Ortsabwesenheit im Rahmen der
»Erreichbarkeitsanordnung” zugestimmt hat

i prioeit Vi witgpteit, doss Verfloparkert
viont bestent

. Jobcenter priift in diesem Fall selbst die
Erreichbarkeit und mégliche Konsequenzen

el NN eSS aTon

Die ,,genehmigten” Abwesenheitszeiten” der AA kénnen
auf den “3-Wochen-Zeitraum® des JC angerechnet werden

Seite 29
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Die Erreichbarkeit

- Quellverzeichnis &
weiterfihrende Infos
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Links & Weiterfihrende Informationen

o Fachliche Weisungen nach § 7b SGB Il, Bundesagentur fir Arbeit -
(Link)

o Erreichbarkeitsverordnung SGB |l - (Link)
o Gesetzesentwurf Bundesdrucksache 456/22 - (Link)

o Die 'Erreichbarkeit' (§ 7b SGB Il / ErrV) in der Praxis der Jobcenter,
Alexander Lahne, veroffentlicht in Wolters Kluwert - (Link)
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https://www.arbeitsagentur.de/datei/fw-erreichbarkeit-37-sgbiii_ba045689.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/erreichbv/
https://dserver.bundestag.de/brd/2022/0456-22.pdf
https://www.wolterskluwer.com/de-de/experts/alexander-lahne
https://www.wolterskluwer.com/de-de/expert-insights/erreichbarkeit-integrations-kraefte-jobcenter

Hinweise

Die Schulungsunterlagen entsprechen dem Stand vom 21. April 2026.

Bitte beachten Sie, dass sich die Inhalte durch gesetzliche Anderungen,
neue Rechtsprechung etc. jederzeit andern kénnen.

Einige Inhalte dieser Schulung basieren auf den fachlichen Weisungen
der Bundesagentur fir Arbeit sowie weiteren Quellen, die in den
Quellenangaben aufgefihrt sind. Diese Weisungen sind jedoch nicht
rechtsverbindlich. Insbesondere in Jobcentern kénnen abweichende
ortliche Regelungen gelten und die praktische Anwendung beeinflusst
werden. Die dargestellten Inhalte sind daher als Hinweise und
Interpretationshilfen zu verstehen und ersetzen keine individuelle Prifung.

Urheberrecht

Alle Inhalte dieser Schulungsunterlagen sind urheberrechtlich geschitzt.
Jede Vervielfaltigung, Verbreitung oder Weitergabe — auch
auszugsweise — bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch
Zukunftslmpuls UG - Praxisakademie SGB II.

Bildquellen, wenn nicht anders gekennzeichnet: Canva.com
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Kontakt & Impressum

Zukunftslmpuls UG - Praxisakademie SGB |l

Inhaberin: Myriam Battard

Poststr. 6, 44137 Dortmund

Telefon: 0160 1182687

E-Mail: kontakt@praxis-akademie-sgbii.de

Registergericht: Amtsgericht Dortmund

Registernummer: HRB 37402

Umsatzstever-ldentifikationsnummer: DE356920626
Verantwortlich fir den Inhalt: Myriam Battard / Zukunftsimpuls UG
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	Die “neue” Erreichbarkeit
	Historie und rechtlicher Rahmen

	Die “neue” Erreichbarkeit im SGB II - “Ablösung” der Regelungen zur Ortsabwesenheit
	Die neuen Regelungen
	Die Frage, ob eine leistungsberechtigte Person erreichbar ist, gehört in der täglichen Arbeit im Jobcenter zu den typischen, oft aber auch zu den schwierigeren Abwägungen.
	Ist jemand im Urlaub? Krank im Ausland? Spontan nicht auffindbar? Kann Post zugestellt werden – und muss jemand sofort darauf reagieren?
	Mit dem Bürgergeld wurde dieses Thema auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt: Seit dem 01.07.2023 gilt § 7b SGB II, der die Erreichbarkeit neu regelt.
	Die Regelung ersetzt die bisherige Rechtslage, die sich zusammensetzte aus:
	§ 7 Abs. 4a SGB II a.F.,
	der sogenannten Ortsabwesenheitsregelung (OAW),
	sowie der Erreichbarkeits-Anordnung (EAO) der Bundesagentur für Arbeit.
	Mit § 7b SGB II wurde die Erreichbarkeit erstmals gesetzlich im Wortlaut des SGB II geregelt. Ergänzt wird die Norm durch die Erreichbarkeitsverordnung (ErrV) vom 14.06.2023 (BGBl. I 2023 Nr. 164), die die konkrete Ausgestaltung näher bestimmt – etwa hinsichtlich der Definition des näheren Bereichs und der Voraussetzungen für eine Abwesenheit mit oder ohne wichtigen Grund.
	www.praxis-akademie-sgbii.de
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	§ 7b Erreichbarkeit
	(1) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten Leistungen, wenn sie erreichbar sind. Erreichbar sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte, wenn sie sich im näheren Bereich des zuständigen Jobcenters aufhalten und werktäglich dessen Mitteilungen und Aufforderungen zur Kenntnis nehmen können. Ein Aufenthalt im näheren Bereich liegt vor, wenn es den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten möglich ist, eine Dienststelle des zuständigen Jobcenters, einen möglichen Arbeitgeber oder den Durchführungsort einer Integrationsmaßnahme im örtlichen Zuständigkeitsbereich des Jobcenters in einer für den Vermittlungsprozess angemessenen Zeitspanne und ohne unzumutbaren oder die Eigenleistungsfähigkeit übersteigenden Aufwand aufzusuchen. Der nähere Bereich schließt auch einen Bereich im grenznahen Ausland ein.
	(2) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die nicht erreichbar sind, erhalten nur dann Leistungen, wenn für den Aufenthalt außerhalb des näheren Bereichs ein wichtiger Grund vorliegt und das Jobcenter dem Aufenthalt außerhalb des näheren Bereichs zugestimmt hat. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei
	Teilnahme an einer ärztlich verordneten Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation,
	Teilnahme an einer Veranstaltung, die kirchlichen oder gewerkschaftlichen Zwecken dient oder im öffentlichen Interesse liegt,
	Aufenthalten außerhalb des näheren Bereichs, die überwiegend der Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit dienen, oder
	Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit, wenn die Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit nicht wesentlich beeinträchtigt wird.
	Für Abwesenheiten außerhalb des näheren Bereichs aufgrund der Ausübung einer Erwerbstätigkeit ist abweichend von Satz 1 keine Zustimmung des Jobcenters erforderlich.
	(3) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die ohne wichtigen Grund nicht erreichbar sind, erhalten Leistungen, wenn das Jobcenter dem Aufenthalt außerhalb des näheren Bereichs zugestimmt hat und die Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Die Zustimmung zu Abwesenheiten ohne wichtigen Grund soll in der Regel für insgesamt längstens drei Wochen im Kalenderjahr erteilt werden. Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die weder arbeitslos noch erwerbstätig sind, ist die Zustimmung nach Satz 1 zu erteilen.


	Link zum Gesetz
	Link zu den fachlichen Weisungen
	Link zu ErrV
	www.praxis-akademie-sgbii.de
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	Personenkreis - auf diesen Personenkreis sind die Regelungen anzuwenden
	Grundsatz - nur für eLB
	Der § 7b SGB II findet Anwendung ausschließlich auf erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLB) im Sinne des SGB II. Das ergibt sich unmittelbar aus dem Gesetzestext.
	„Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten Leistungen, wenn sie erreichbar sind.“
	§7b SGB II Absatz 1 Satz 1
	Nicht erfasst vom § 7b SGB II sind:
	Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte, z. B. Personen in gemischten Bedarfsgemeinschaften, die nur als Angehörige leistungsberechtigt sind (z. B. Partner oder Kinder von eLB)
	Kinder unter 15 Jahren
	Für diese Personen gelten keine Regelungen zur Erreichbarkeit nach § 7b SGB II.
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	Personenkreis - Aunßnahmeregelungen / Sonderfälle
	Personengruppe mit eingeschränkter Verfügbarkeit nach § 10 SGB II Zu den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die zwar dem Geltungsbereich des § 7b SGB II unterfallen, aber nicht jederzeit für die Eingliederung zur Verfügung stehen, zählen unter anderem:
	Schüler*innen ab 15 Jahren, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen,
	Personen in Elternzeit,
	Personen mit Pflegeverantwortung,
	Erziehende ohne verfügbare Fremdbetreuung,
	weitere Personen mit temporär eingeschränkter Zumutbarkeit nach § 10 SGB II.
	Für diese Gruppe gilt: Die Zustimmung zu einer Abwesenheit gilt gemäß § 7b Abs. 2 Satz 3 SGB II als erteilt, sofern der Antrag rechtzeitig – also mindestens fünf Werktage vor Beginn der geplanten Abwesenheit – gestellt wurde und die Eingliederung nicht wesentlich beeinträchtigt ist.
	Eine gesonderte Zustimmung durch das Jobcenter ist in diesen Fällen nicht erforderlich, es genügt die Antragstellung unter Angabe des Aufenthaltsortes und der Kontaktmöglichkeit.


	§10 SGB II
	Nicht-Erreichbarkeit gilt i.d.R. mit Antragstellung als genehmigt
	www.praxis-akademie-sgbii.de
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	Gesetzliche Definition
	.- Wann ist man erreichbar?

	Merkmale der Erreichbarkeit   - so stellen wir sie fest
	Die Erreichbarkeit ist in § 7b Abs. 1 Satz 2 SGB II definiert. Danach gilt eine Person als erreichbar, wenn zwei Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sind:
	Sie hält sich im näheren Bereich des zuständigen Jobcenters auf,
	und sie kann werktäglich Mitteilungen und Aufforderungen zur Kenntnis nehmen.
	Nur wenn beide Bedingungen vorliegen, besteht Erreichbarkeit im Sinne des Gesetzes.
	www.praxis-akademie-sgbii.de
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	Sonderfall Ausland  - so ist die Erreichbarkeit hier geregelt
	Ein Aufenthalt im grenznahen Ausland kann unter bestimmten Voraussetzungen als „Aufenthalt im näheren Bereich“im Sinne des § 7b SGB II gelten.
	Die Erreichbarkeitsverordnung (§ 1 Abs. 3 ErrV) bestimmt: Als grenznahes Ausland gilt der Bereich, der sich bis zu 30 Kilometer von der Landesgrenze der Bundesrepublik Deutschland in das jeweilige Nachbarland hinein erstreckt.
	Voraussetzung ist auch hier, dass:
	das zuständige Jobcenter innerhalb der zulässigen 2,5 Stunden einfacher Wegstrecke erreichbar ist,
	die Person die Kosten für die Anreise selbst tragen kann,
	und werktäglich die Möglichkeit zur Kenntnisnahme von Mitteilungen besteht.
	Also gilt:  Ein Aufenthalt außerhalb dieses 30-km-Korridors gilt nicht mehr als Aufenthalt im näheren Bereich.
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	Zweites Merkmal:  - Werktägliche Kenntnisnahme
	Um als für das Jobcenter erreichbar zu gelten reicht es nicht sich um zeit- und ortsnahen Bereich aufzuhalten. Gleichzeitig ist es erforderlich, dass die Kund*innen werktäglich die Aufforderungen des Jobcenters zur Kenntniss nehmen können.
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	Leistungsbezug trotz Nichterreichbarkeit
	.- die Regelungen

	Nicht Erreichbar  - Leistungsbezug trotzdem möglich
	Nicht jede Abwesenheit führt automatisch zum Verlust des Leistungsanspruchs. Es gibt gesetzlich vorgesehene Ausnahmen, bei denen Leistungsberechtigte auch dann weiter Leistungen nach dem SGB II erhalten können, wenn sie nicht erreichbar im Sinne des § 7b SGB II sind.
	Solche Fälle setzen voraus, dass ein wichtiger Grund für die Abwesenheit vorliegt und das Jobcenter zugestimmt hat.
	Außerdem kann das JC auch zustimmen, ohne, dass ein wichtiger Grund vorliegt.
	www.praxis-akademie-sgbii.de
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	Hinweis zu: ärztlich verordneter Maßnahme - Können Kund:innen sich im Ausland behandeln lassen?
	Orientierung für Genehmigung: Länderkatalog aus dem SGB V (§ 13) Grundsätzlich anerkannt: EU + Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz, Serbien, Nordmazedonien Hintergrund: → Krankenkasse übernimmt dort Kosten (bis Inland-Niveau) Ausnahmen möglich: Behandlung nur im Ausland möglich oder im Inland nicht rechtzeitig verfügbar Praxisempfehlung Jobcenter: → Entscheidung an Kostenübernahme der Krankenkasse koppeln *
	*vgl. https://www.wolterskluwer.com/de-de/expert-insights/erreichbarkeit-integrations-kraefte-jobcenter
	www.praxis-akademie-sgbii.de
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	Wichtige Gründe und die Dauer - so lange “darf” man unter fortlaufendem Leistungsbezug nichterreichbar sein
	www.praxis-akademie-sgbii.de
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	Kein wichtiger Grund  - Trotzdem Leistungen möglich
	Beispiel für längere Zustimmung könnte sein:  Das Ehepaar B und A hat im letzten Jahr vor dem Bürgergeldbezug für eine 4-wöchige Reise gespart. Die Buchung der Reise für August 2023 erfolgte ebenfalls weit vor dem Bürgergeldbezug. Seit dem 01.04.2023 erhalten B und A SGB II Leistungen. Aufgrund dieser besonderen Umstände stimmt das Jobcenter der Abwesenheit für die Dauer der 4-wöchigen Reise zu. Der Leistungsanspruch bleibt während der 4-wöchigen Abwesenheit bestehen.
	PRAXIS
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	Erkrankt eine leistungsberechtigte Person während eines genehmigten oder genehmigungspflichtigen Aufenthalts außerhalb des näheren Bereichs, stellt sich die Frage, ob die Dauer der Abwesenheit überschritten wird – und wie sich dies auf den Leistungsanspruch auswirkt.
	Laut Fachlicher Weisung (zu § 7b SGB II, Ziff. 2.3.4) gilt: Wenn eine Person während der genehmigten Abwesenheit so schwer erkrankt, dass eine Rückreise nicht möglich (nicht transportfähig) ist, kann der Leistungsanspruch für die Dauer der Erkrankung fortbestehen.

	Voraussetzung ist:
	Ein ärztlicher Nachweis über die Nichttransportfähigkeit (z. B. Bescheinigung durch ein örtliches Krankenhaus oder einen Facharzt),
	Die unverzügliche Mitteilung der Erkrankung an das zuständige Jobcenter,
	Eine nachvollziehbare Begründung für die Verlängerung des Aufenthalts.
	Keine automatische Verlängerung Eine Erkrankung verlängert nicht automatisch die genehmigte Abwesenheit. Liegt keine Nichttransportfähigkeit vor oder erfolgt keine zeitnahe Mitteilung, kann der Leistungsanspruch ganz oder teilweise rückwirkend entfallen.
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	Das Zustimmungsverfahren
	.- die Regelungen

	Das Zustimmungsverfahren - Zustimmung in der Regel erforderlich
	PRAXIS
	AKADEMIE

	Rechtsfolgen
	.- bei Nichterreichbarkeit

	ENDE DES LEISTUNGSBEZUGES
	Seite 24
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	Besondere Personengruppen
	Sonderregelungen

	Besondere Personengruppen
	Einige erwerbsfähige Leistungsberechtigte unterliegen besonderen Regelungen bei der Prüfung der Erreichbarkeit und der Zustimmung zu einer Abwesenheit.
	1. Personen mit eingeschränkter Zumutbarkeit nach § 10 SGB II
	Dazu zählen insbesondere:
	Schüler*innen (ab 15 Jahren),
	Personen in Elternzeit oder Pflegezeit,
	Erziehende ohne verfügbare Kinderbetreuung,
	weitere Personen mit temporär eingeschränkter Verfügbarkeit.
	Besonderheit: Die Zustimmung zur Abwesenheit gilt bei dieser Personengruppe als erteilt, sofern der Antrag rechtzeitig gestellt wurde .
	Manche Personengrupppen sind von besonderen Regelungen betroffen.
	www.praxis-akademie-sgbii.de



	2. Erwerbstätige Personen
	Hier ist zwischen arbeitgeberbedingter und privater Abwesenheit zu unterscheiden:
	Abwesenheit aufgrund der Berufsausübung (z. B. Dienstreise, Einsatz)
	→ Keine Zustimmung erforderlich, wenn Notwendigkeit nachgewiesen wird (§ 2 Abs. 2 ErrV).
	Urlaub im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses
	→ Zustimmung erforderlich, gilt jedoch in der Regel als zu erteilen, wenn der Urlaub nachweislich arbeitsvertraglich geregelt ist.

	3. Selbstständige
	3. Minijobber
	Seite 28
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	5. Personen ohne festen Wohnsitz
	6. Aufstocker mit ALG I und SGB II
	Seite 29
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	Die Erreichbarkeit
	.- Quellverzeichnis & weiterführende Infos
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	Erreichbarkeitsverordnung SGB II - (Link)
	Gesetzesentwurf Bundesdrucksache 456/22 - (Link)
	Die 'Erreichbarkeit' (§ 7b SGB II / ErrV) in der Praxis der Jobcenter, Alexander Lahne, veröffentlicht in Wolters Kluwert - (Link)
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	Hinweise
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